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Gestützt auf die kantonale Gemeindeverordnung (GV, BSG 170.111) vom 16. Dezember 
1998 erlässt der Gemeinderat Madiswil folgende Verordnung zum «Anzeiger-Fonds».  
 
Art. 1  
Zweckbestim-
mung 

Der Fonds wurde bis zum 31.12.2018 durch die jährliche, zweckgebundene 
Gewinnausschüttung der Genossenschaft «Anzeiger Langenthal und 
Umgebung» geäufnet. Seit der Umwandlung der Genossenschaft in die 
Aktiengesellschaft «Anzeiger Oberaargau AG» per 01.01.2019, wird die 
Dividendenausschüttung direkt der Erfolgsrechnung gutgeschrieben und 
nicht mehr dem Anzeiger-Fonds. 
 
Die Zweckumschreibung wird wie folgt festgelegt: 
- Beiträge für punktuelle Unterstützung von gemeindeinternen Projekten 

und Anlässen im Interesse der Öffentlichkeit  
- Kulturbeitrag Region Oberaargau 

 
Art. 2 

Entnahme Der Gemeinderat beschliesst die Höhe der Beiträge (ganzer Beitrag oder 
Anteil) aus dem „Anzeiger-Fonds“ gemäss Zweckverwendung gemäss 
Artikel 1 dieser Verordnung mit einfachem Beschluss.  

 
Art. 3 

Verzinsung Das Kapital ist per Ende Kalenderjahr zu verzinsen. Der Gemeinderat 
entscheidet über die Höhe des Zinssatzes mit Beschluss.  

 
Art. 4 

Bestand Der Bestand bei Entstehung ist nicht bekannt. Per 31.12.2024 betrug der 
Bestand Fr. 231‘884.18 (Bilanz-Konto 20920.04).  

 
Art. 5  
Inkrafttreten Der Gemeinderat setzt diese Verordnung auf den 1. Januar 2026 in Kraft. 

Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung werden alle vorangehenden 
Verordnungen, Weisungen und Beschlüsse aufgehoben.  

 
Der Gemeinderat Madiswil hat diese Anzeiger-Fonds Verordnung an der Sitzung vom  
22. September 2025 genehmigt. 
 

                                                        GEMEINDERAT MADISWIL 
 
  
 
 Ulrich Werren Andreas Hasler 
 Präsident Sekretär 
 
Auflagezeugnis 
Der Gemeindeschreiber hat vorliegende Anzeiger-Fonds Verordnung im Anzeiger vom 
2. Oktober 2025 öffentlich bekannt gemacht. Der Erlass ist bis und mit zum 3. November 
2025 während 30 Tagen bei der Gemeindeverwaltung Madiswil öffentlich aufgelegen. 
Während der Auflagefrist sind keine Einsprachen eingegangen. 
 
Madiswil, 4. November 2025     Der Gemeindeschreiber: 
 
        Andreas Hasler 


